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Schul- und Hausordnung der 

Stechlinsee-Grundschule 

 
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler  

der Stechlinsee-Grundschule, unsere 

Schule ist ein Ort, an dem viele unter-

schiedliche Kinder und Erwachsene 

einen großen Teil des Tages mit-

einander verbringen. Damit sich alle an 

unserer Schule wohlfühlen, gerne 

lernen und spielen können, halten wir 

bestimmte Regeln im Zusammenleben 

ein.  

I  Allgemeine Regeln des           

Zusammenseins 
 Alle Kinder haben das Recht, sich in 

unserer Schule wohl zu fühlen, 

angstfrei zu lernen und zu spielen. 

 

 Verhalte dich in der Schule und auf 

dem Weg zur Schule so, dass du 

weder dich noch andere Kinder 

gefährdest oder fremdes Eigentum 

beschädigst. 

 

 Sei hilfsbereit, rücksichtsvoll und 

höflich. 

 

 Hilf anderen Kindern, wenn sie 

Schwierigkeiten haben und beziehe 

sie beim Spielen und Lernen mit 

ein. 

 

 Halte unser Schulgebäude, unsere 

Toiletten und unser Schulgelände 

sauber. 

 

 Löse deine Probleme gewaltfrei. 

Waffen (auch Spielzeugwaffen, 

Messer und andere gefährliche 

Gegenstände) sind in der Schule 

streng verboten. Rede, 

argumentiere und überzeuge mit 

deinen Worten, nicht mit deinen 

Fäusten. 

Wenn du dich bedroht fühlst, hole 

dir Hilfe bei den Buddys oder 

einem Erwachsenen. 

 

 Folge den Anordnungen deiner 

Lehrerinnen und Lehrer, der 

Erzieherinnen und Erzieher, des 

Hausmeisters und der Sekretärin. 
 

 

 

 

 

 

II  Öffnungszeiten, Eingänge, 

Unterrichts- und Pausenzeiten 

Solltest du früher in die Schule kommen, 

kannst du ab 7.30 Uhr in die „Schulinsel“ 

im Untergeschoss gehen. 

Ab 8.00 Uhr kannst du in deine Klasse 

gehen. Es ertönt ein Klingelzeichen. 

 

0. Stunde  7.25 – 8.10 Uhr 

1. Stunde  8.15 – 9.00 Uhr 

2. Stunde  9.05 – 9.50 Uhr 
 

1. Pause auf dem Schulhof 
 

3. Stunde  10.10 – 10.55 Uhr 

4. Stunde  11.00 – 11.45 Uhr 
 

2. Pause auf dem Schulhof 
 

5. Stunde  12.15 – 13.00 Uhr 

6. Stunde  13.05 – 13.50 Uhr 

7. Stunde  13.55 – 14.40 Uhr 

8. Stunde  14.45 – 15.30 Uhr 

9. Stunde  15.35 – 16.20 Uhr 
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III Schulweg 

 Der Schulweg liegt in der 

Verantwortung eurer Eltern. 
 

 Damit du bei Stundenausfall früher 

nach Hause gehen kannst, müssen 

deine Eltern am Anfang des 

Schuljahres eine Wegeerlaubnis 

ausstellen und bei deiner 

Klassenleitung abgeben. 

 

 Du solltest möglichst erst allein mit 

dem Fahrrad zur Schule fahren, 

wenn du den Fahrradführerschein 

bestanden hast. 
 

 Denke daran, dass du nur mit einem 

verkehrssicheren Fahrrad/Roller 

zur Schule fährst. Bitte trage zur 

Sicherheit einen Fahrradhelm.  

 

 Schließe dein Fahrrad/deinen 

Roller nur an den Fahrradständern 

auf dem Schulhof an. 
 

 Auf dem Schulgelände musst du 

dein Fahrrad oder deinen Roller 

schieben. 

IV Verhalten in den Pausen 
 Verlasse in den großen Pausen deine 

Klasse und gehe zügig auf den 

Spielplatz, den Pausenhof. 

 

 Die Regenpausen verbringst du  

in deinem Klassenzimmer und 

beschäftigst dich leise allein oder 

mit deinen Freunden.                       

 

 Du darfst die Schule oder den 

Schulhof während der Pausen und 

der Unterrichtszeiten nur mit 

schriftlicher Erlaubnis der Eltern 

und der Zustimmung einer Lehrerin 

oder eines Lehrers verlassen. 

 

 Verhalte dich auf dem Schulhof 

und dem Spielplatz so, dass keiner 

gestört oder verletzt wird. 

 

 Das Ballspielen auf dem Schulhof 

und auf dem Spielplatz ist 

verboten.  
 

 In der 1. großen Pause sind die 

schwarzen Sprungmatten für die 4. 

- 6. Klassen reserviert, in der 2. 

großen Pause dürfen die Kinder der 

1. - 3. Klassen springen.  

 

 Schubsen ist auf den schwatzen 

Matten nicht erlaubt, weil sich 

Kinder verletzten könnten. 
 

 Der Pausenhof endet an der roten 

Linie. Auf der Parkplatzseite 

darfst du dich nicht aufhalten. 
 

 Das Spiel „Tischball“ wird durch 

einen Nutzungsplan geregelt. 

 

 Bis 16.00 Uhr ist das Klettern auf 

den Dächern und auf der Röhre des 

großen Spielgerätes (Schulhof) 

verboten. 

 

 Wirf nicht mit Schneebällen, Sand 

oder harten Gegenständen, du 

könntest andere Kinder verletzen. 

 

 Das Seilbahnfahren ist in den 

großen Pausen nicht erlaubt. 

 

 Wirf deinen Abfall bitte immer in 

die aufgestellten Papierkörbe. 

 

 Wenn die großen Pausen beendet 

sind, gehst du zügig in deinen 

Klassenraum.  
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V Verhalten im Schulgebäude 
 Verhalte dich im Schulgebäude 

möglichst ruhig. Gehe während der 

Unterrichtszeit leise durch die 

Schule. 

 

 Gehe im Treppenhaus immer rechts 

und sei rücksichtsvoll.  

 

 Gib Fundsachen bitte beim 

Hausmeister (EG) oder im 

Sekretariat (1. Stock) ab. 

VI Verhalten im Klassenraum 
 

 Wenn fünf Minuten nach Stunden-

beginn noch keine Lehrerin oder 

kein Lehrer gekommen ist, sagen 

die Klassensprecher/innen im 

Sekretariat Bescheid. 

 

 Öffne die Fenster im Klassenraum 

nur, wenn ein Erwachsener im Raum 

ist. 
 

 Behandle alle Lernmaterialien, 

Bücher, Instrumente, Möbel usw. 

schonend.  

 

 Bringe keine für dich wertvollen 

Gegenstände und größeren Geld-

beträge mit zur Schule. 

 

 Handys und Smartwatches sollen 

nur in begründeten Ausnahmen 

mitgebracht werden. Auf jeden 

Fall musst du dein Gerät in der 

Schule ausschalten! 

VIII Verhalten bei Feueralarm 
 Wenn das Alarmsignal ertönt, 

verlasse in Begleitung deiner 

Lehrerin oder deines Lehrers auf 

dem vorgeschriebenen kürzesten 

Weg das Schulgebäude zu dem 

jeweils festgelegten Platz auf dem 

Schulhof. Fenster und Türen 

werden geschlossen.  
 

 Weitere Anordnungen gibt die 

Schulleitung oder die Feuerwehr. 

VII Für Erwachsene – Eltern  
 Schulfremde Personen melden sich 

bitte im Sekretariat (1. OG) an. 

 

 Trinken von Alkohol und Rauchen 

sind auf dem Schulgelände 

verboten. 

 Die Zufahrt zum Schulgelände darf 

nicht blockiert werden. 

 

 Die Kinder sind möglichst nicht mit 

dem Auto zur Schule zu bringen. 

 

 Das Befahren des Schulgeländes 

und das Parken auf dem Schulhof 

sind nicht gestattet (ausgenommen 

sind Lieferungen und schulische 

Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter). 
 

Stand: August 2022 
Carola Leppin 
 

Schulleiterin 


